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Anlage – 2.10 Meisterprämie NRW 

Hinweise und Erklärung zur subventionserheblichen Erklärung im 

Förderprogramm 2.10 Meisterprämie NRW gem. § 264 StGB 

Ich erkläre hiermit, dass mir bekannt ist, dass 

▪ die nachfolgend unter Buchstaben a – e bezeichneten Angaben, 

Beschreibungen, Darstellungen, Begründungen und Erklärungen in diesem 

Förderantrag sowie in den beigefügten Anlagen subventionserhebliche 

Tatsachen im Sinne des § 264 StGB in Verbindung mit § 1 des 

Landessubventionsgesetzes vom 24. März 1977 (GV. NRW S. 136/SGV. NRW 

73) und § 2 des Subventionsgesetzes des Bundes vom 29. Juli 1976 (BGBI. I 

S. 2034) sind: 

a) Angaben zum Antragstellenden (Ziffer 1 des Antrags) 
b) Angaben zu den Zuwendungsvoraussetzungen (Ziffer 2) 
c) Angaben zur Berechnung der Zuwendung (Ziffer 3) 
d) Erklärung, dass die Angaben vollständig und richtig sind (Ziffer 4) 
e) Erklärung über anderweitige Finanzierung (Ziffer 4) 

▪ die Festlegung des Zuwendungszwecks in dem aufgrund dieses Antrags 

erteilten Zuwendungsbescheids als eine Verwendungsbeschränkung im Sinne 

des § 264 Abs. 1 Nr. 2 StGB anzusehen ist. Die Zuwendung darf daher nur zur 

Erfüllung des im Zuwendungsbescheid bestimmten Zwecks verwendet werden. 

▪ Subventionsbetrug strafbar ist und ich mich gem. § 264 Abs. 1 StGB strafbar 
mache, wenn ich 

(1) einer für die Bewilligung einer Subvention zuständigen Behörde oder 
einer anderen in das Subventionsverfahren eingeschalteten Stelle oder 
Person (Subventionsgeber) über subventionserhebliche Tatsachen für 
mich oder einen anderen unrichtige oder unvollständige Angaben 
mache, die für mich oder den anderen vorteilhaft sind (§ 264 Abs. 1 Nr. 
1 StGB), 

(2) einen Gegenstand oder eine Geldleistung, deren Verwendung durch 
Rechtsvorschriften oder durch den Subventionsgeber im Hinblick auf 
eine Subvention beschränkt ist, entgegen der 
Verwendungsbeschränkung verwende (§ 264 Abs. 1 Nr. 2 StGB), 

(3) den Subventionsgeber entgegen den Rechtsvorschriften über die 
Subventionsvergabe über subventionserhebliche Tatsachen in 
Unkenntnis lasse (§ 264 Abs. 1 Nr. 3 StGB) oder 

(4) in einem Subventionsverfahren eine durch unrichtige oder unvollständige 
Angaben erlangte Bescheinigung über eine Subventionsberechtigung 
oder über subventionserhebliche Tatsachen gebrauche (§ 264 Abs. 1 Nr. 
4 StGB). 
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▪ es für eine Strafbarkeit nach § 264 StGB nicht erforderlich ist, dass die 

Zuwendung für mich selbst beantragt wird oder dass die beantragte Zuwendung 

tatsächlich gewährt wird. 

▪ gem. § 3 des Subventionsgesetzes vom 29. Juli 1976 (BGBI. I. S. 2037) der 

Subventionsnehmer verpflichtet ist, dem Subventionsgeber unverzüglich alle 

Tatsachen mitzuteilen, die der Bewilligung, Gewährung, Weitergewährung, 

Inanspruchnahme oder dem Belassen der Subvention oder des 

Subventionsvorteils entgegenstehen oder für die Rückforderung der Subvention 

oder des Subventionsvorteils erheblich sind. Diese Mitteilungspflicht betrifft die 

o.g. subventionserheblichen Tatsachen und jede spätere Änderung derselben. 

▪ § 4 des Subventionsgesetzes vom 29. Juli 1976 (BGBI. I. S. 2037) Regelungen 

zu Scheingeschäften und zum Missbrauch von Gestaltungsmöglichkeiten trifft, 

wonach insbesondere Scheingeschäfte und Scheinbehandlungen für die 

Bewilligung, Gewährung oder Rückforderung und Weitergewährung oder das 

Belassen einer Subvention oder eines Subventionsvorteils unerheblich sind. 

Das bedeutet, dass für die Beurteilung der tatsächlich gewollte Sachverhalt 

maßgeblich ist. 

▪ eine Entstellung oder Unterdrückung der zu a – e genannten Tatsachen 

gegebenenfalls als Betrug im Sinne des § 263 StGB strafbar ist. 


